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Naturversuche am Lech – Mindest-
wasserführung und Forschung für 
Artenvielfalt und Lebensqualität 
  

Der Lech ist wichtig für unsere heimische Tier- und Pflanzenwelt und dient vielen Men-
schen in der Region als beliebtes Naherholungsgebiet. 

Um den Flussabschnitt zwischen Gersthofen und Ellgau noch besser zu verstehen und 
Grundlagen für seine künftige naturnahe Entwicklung abzuleiten, führen das Wasserwirt-
schaftsamt (WWA) Donauwörth mit dem Ingenieurbüro SJE Ecohydraulic Engineering 
GmbH und die LEW in Zusammenarbeit mit der Technischen Universität München 

(TUM) noch bis Mitte September umfangreiche Naturversuche zwischen dem Gersthofer 
Wehr und Thierhaupten durch. 
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2 Wasserwirtschaftsamt Donauwörth 

Foto 1: Das Foto zeigt Mitarbeiter der TUM beim Naturversuch im Lechmutterbett am 

20.08.2025 

 
Die Messungen dienen u.a. als Referenz für die Bewirtschaftung des Lechs nach EU-
Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) mit der Ermittlung der Mindestwasserführung im Lech-
mutterbett. Sie sind Teil staatlichen Vorhabens Licca Liber Abschnitt 3 sowie des EU-

geförderten LEW-Renaturierungsprojekts CONTEMPO2. 
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Foto 2: Das Foto zeigt die TUM bei der Abflussmessung beim Naturversuch am 

20.08.2025 

 
 

Pressefrei: ab sofort 
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